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Text 

Europäische Verwaltungszusammenarbeit 

§ 73. (1) Die Behörde hat mit den zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der EU oder 
eines Vertragsstaates des EWR oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur Anwendung folgender 
Richtlinien eng zusammenzuarbeiten und diesen Behörden Amtshilfe zu leisten: 

 1. der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (im Folgenden: 
Berufsqualifikationsanerkennungs-RL), ABl. Nr. L 255 vom 30.09.2005 S. 22, zuletzt geändert 
durch den Delegierten Beschluss (EU) 2016/790, ABl. Nr. L 134 vom 24.05.2016 S. 135 und 

 2. der Richtlinie 2006/123/EG über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 
27.12.2006 S. 36. 

(2) Die Verpflichtungen nach Abs. 1 umfassen insbesondere den Austausch folgender Informationen 
betreffend diesem Gesetz unterliegende Personen: 

 1. Informationen über disziplinarische oder strafrechtliche Sanktionen oder sonstige 
schwerwiegende genau bestimmte Sachverhalte, die sich auf die ausgeübten Tätigkeiten 
auswirken könnten, sowie 

 2. betreffend die Erbringung einer Dienstleistung 

 a) alle Informationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung und die gute Führung des 
Dienstleisters, 

 b) alle Informationen, die im Falle von Beschwerden eines Dienstleistungsempfängers gegen 
einen Dienstleister für ein ordnungsgemäßes Beschwerdeverfahren erforderlich sind, wobei 
der Dienstleistungsempfänger über das Beschwerdeergebnis zu unterrichten ist und 

 c) Informationen darüber, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen oder strafrechtlichen 
Sanktionen vorliegen. 
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(3) Die Behörde hat im Rahmen der Europäischen Verwaltungszusammenarbeit das Internal Market 
Information System (IMI) entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die 
Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems und zur Aufhebung der 
Entscheidung 200/49/EG der Kommission („IMI-Verordnung“), ABl. Nr. L 316 vom 14.11.2012 S. 1, 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 2016/1628, ABl. Nr. L 252 vom 16.09.2016 S. 53, zu 
verwenden. 

(4) Die Behörde hat die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten der EU und 
Vertragsstaaten des EWR nach den Bestimmungen des Art. 56a der Berufsqualifikationsanerkennungs-
RL im Wege des IMI binnen drei Tagen nach Rechtskraft einer entsprechenden gerichtlichen Feststellung 
über die Identität des Niederlassungswerbers zu informieren, sofern dieser im Rahmen eines Verfahrens 
gemäß § 7 gefälschte Berufsqualifikationsnachweise angeschlossen hat. Die Behörde hat den 
Niederlassungswerber zeitgleich mit der Vorwarnung schriftlich über die Vorwarnung zu informieren. 
Der Niederlassungswerber kann eine Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Vorwarnung in einem 
bescheidmäßig zu erledigenden Verfahren bei der Behörde beantragen. Die Behörde hat die Vorwarnung 
im Wege des IMI unverzüglich richtig zu stellen oder zurückzuziehen, wenn im Rahmen der Überprüfung 
die Rechtswidrigkeit der Vorwarnung festgestellt wird. 
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